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Gremium Sitzung am (falls bekannt)  

Bezirksausschuss V-Südwest  

 

 

Beratungsgegenstand 

 

Parksituation in der Kirchstraße / Feuerwehrhaus 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Vom Bezirksausschuss wurde die Beschilderung eines Haltverbots in der Kirchstraße auf Höhe der 

Feuerwehr auf beiden Straßenseiten angeregt. Es wurde geschildert, dass die Freiwillige Feuerwehr bei 

Einsätzen Schwierigkeiten hat, aus der Einfahrt zu kommen. 

 

Die Kirchstraße weist eine Fahrbahnbreite von 6,50 m zuzüglich einem Gehweg auf der Südseite von ca. 

1,60 m auf. Das Feuerwehrhaus ist rund 10 m von der Straße abgesetzt und weist einen großzügigen freien 

Bereich auf dem Grundstück auf, der zum Rangieren genutzt werden kann. Zudem ist der Bordstein entlang 

des Grundstücks auf eine Länge von ca. 17 m abgesenkt, sodass die Feuerwehrfahrzeuge bereits auf dem 

Grundstück einlenken können. Auch bei parkenden Kfz auf der Nordseite der Straße ist die Ausfahrt der 

Feuerwehr dadurch jederzeit gewährleistet. 

 

Im Jahr 2010 wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss ein Parkkonzept für die Kirchstraße 

entwickelt, mit dem Ziel, die Durchfahrt für LKW, Busse und landwirtschaftliche Fahrzeuge behinderungsfrei 

zu ermöglichen. Dabei wurden unter anderem auf der Südseite der Kirchstraße zwischen der Einmündung 

der Probststraße und der Erleulerstraße, also über die gesamte Länge der Feuerwehrausfahrt, sowie auf der 

Nordseite im Einmündungsbereich der Lechermannstraße absolute Haltverbote beschildert. Eine 

Verlängerung des Haltverbots auf der Nordseite ist nach Prüfung des Amts für Brand- und 

Katastrophenschutz nicht erforderlich. Aus fachlicher Sicht ist anzumerken, dass bei einer Ausweitung des 

Haltverbots Stellplätze entfallen.  
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Sollte der BZA auch nach Würdigung der vorgenannten Argumente für eine Ausweitung des Haltverbots 

sein, bitten wir um entsprechende Mitteilung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

  

gez.  

  

Johannes Wegmann 

Amtsleiter 

 

 


